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Studien- und Prüfungsordnung der  
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 
für den Masterstudiengang Kulturwissen-
schaft und Kulturmanagement  
(SPO-KM-V-Mas) 

vom 22. Mai 20141 

Auf Grund von § 8 Abs. 5 in Verbindung mit § 29 Abs. 2 und 
§ 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom  
  1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung vom 1. April 
2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg am 8. Mai 2014 folgende Studien- und 
Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Kulturwissen-
schaft und Kulturmanagement beschlossen. 

Der Rektor hat gemäß § 32 Abs. 3 LHG seine Zustimmung 
am 22. Mai 2014 erteilt. 
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Vorbemerkung zum Sprachgebrauch 

Alle maskulinen Personen- und Funktionsbezeichnungen in 
dieser Ordnung gelten für Frauen und Männer in gleicher 
Weise. 

I. Allgemeines 

§ 1  Geltungsbereich 

(1) Diese Bestimmungen basieren auf den gesetzlichen 
Vorgaben des Hochschulrahmengesetzes und des Lan-
deshochschulgesetzes des Landes Baden-Württemberg 
sowie der Rahmenvorgaben der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) und des Akkreditierungsrats. 

(2) Ziele, Inhalte, Aufbau und Leistungsanforderungen fin-
den sich im Studienplan (siehe Anlage 1) und in einem 
Modulhandbuch. 

§ 2  Allgemeine Ziele des Studiums, akademischer 
Grad 

(1) Der Masterstudiengang Kulturwissenschaft und Kul-
turmanagement soll Absolventen befähigen, im öffentli-
chen, gemeinnützigen und kommerziellen Kulturbetrieb 
Aufgaben der Konzeption, der Planung und Entwick-
lung, des Marketings und der Vermittlung kultureller An-
gebote eigenverantwortlich wahrzunehmen sowie kultu-
relle Einrichtungen und ihre zentralen Aufgabenbereiche 
im nationalen und internationalen Kontext zu führen. In 
gezielter Ausrichtung auf die spezifischen Anforderun-
gen in Kunst- und Kulturbetrieben vermittelt das Studi-
um  

– kultur- und kunstwissenschaftliches Orientierungs-
wissen, 

– kultursoziologisches, kulturpolitisches und kulturöko-
nomisches Wissen,  

– betriebswirtschaftliche und (kultur-)manageriale 
Handlungs- und Entscheidungskompetenz auch im 
internationalen Kontext, 

– kultur- und sozialwissenschaftliche Methodenkompe-
tenz sowie 

– kommunikative Kompetenz  
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und sensibilisiert für aktuelle kulturelle Prozesse und 
künstlerische Fragestellungen. 

(2) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird der 
Hochschulgrad „Master of Arts“ (abgekürzt: „M. A.“) ver-
liehen. 

§ 3  Inhalte des Studiums 

Das Studium befasst sich mit folgenden Inhalten: 

  1. Kulturtheorie / Kulturgeschichte 

  2. Kunstwissenschaften 

  3. Kulturpolitik 

  4. Kulturrecht 

  5. Aktueller Kulturdiskurs 

  6. Forschungsmethoden 

  7. Wahlbereich 

  8. Kulturbetriebssteuerung 

  9. Kulturfinanzierung 

10. Kulturmarketing 

11. Kommunikationsmanagement 

12. Kulturbetrieb 

13. Teamlabor Kulturbetrieb 

14. Sonstige Studienleistungen 

15. Masterarbeit 

§ 4  Studienbeginn, Dauer und Umfang des Studiums 

(1) Das Studium beginnt jeweils zum Wintersemester  
eines jeden Studienjahres. Näheres zu Zugangsvoraus-
setzungen und Auswahlverfahren regelt die Zulas-
sungssatzung. 

(2) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Masterstu-
diengangs beträgt zwei Studienjahre. Ein Studienjahr 
besteht in der Regel aus zwei Semestern.  

(3) Der Studienumfang entspricht insgesamt 120 ECTS-
Credit Points. Der für den erfolgreichen Abschluss des 
Studiums erforderliche Workload beläuft sich auf 3.600 
Stunden. 

§ 5  Aufbau und Organisation des Studiums,  
Module, Leistungspunkte 

(1) Der Studiengang ist modular aufgebaut. Ein Modul be-
zeichnet eine Studieneinheit bestehend aus mehreren 
Lehrveranstaltungen, die entweder methodisch aufei-
nander aufbauen oder inhaltlich zusammengehören. Die 
Masterarbeit sowie zusätzliche Studienleistungen bilden 
eigene Module. 

(2) Die Lehr- und Lerninhalte der einzelnen Module werden 
in einem Modulhandbuch dokumentiert. 

(3) Das Volumen der Module wird über den Arbeitsaufwand 
der Studierenden bestimmt und in Leistungspunkten 
gemäß dem European Credit Transfer and  
Accumulation System (ECTS) angegeben. Ein Leis-
tungspunkt (Credit Point = CP) entspricht einem studen-
tischen Arbeitsaufwand von durchschnittlich 30 Stun-
den. 

(4) Die Studieninhalte (vgl. § 3) und der Workload der ein-
zelnen Module sowie die Kombinationsmöglichkeiten 
zum Erwerb von ECTS-Punkten regelt der Studienplan. 

(5) Die Studieninhalte werden in Form von Vorlesungen, 
Seminaren, Übungen, Projekten, Praktika, Exkursionen 
und Selbstlernphasen vermittelt. 

§ 6  Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und der durch die 
Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird durch 

Beschluss des Senats ein Prüfungsausschuss gebildet. 
Er besteht aus sechs Mitgliedern. Die Amtszeit der Mit-
glieder beträgt zwei Jahre. 

(2) Der Prüfungsausschuss setzt sich aus hauptberuflichen 
Hochschullehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern 
der Pädagogischen Hochschule sowie der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen – Fachhoch-
schule Ludwigsburg zusammen.  

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von 
der Fakultät bestellt. Zwei Mitglieder sollen dem Institut 
für Kulturmanagement angehören und zwei Mitglieder 
der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finan-
zen. Die Professoren verfügen über die absolute Mehr-
heiten der Stimmen. 

(4) Der Ausschuss wählt einen Vorsitzenden und einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. Vorsitzender und stell-
vertretender Vorsitzender müssen hauptberufliche 
Hochschullehrer sein. 

(5) Der jeweilige Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und ins-
gesamt mindestens die Hälfte aller stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sind. Er entscheidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stim-
me des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle auf den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses übertragen. 

(7) Der Prüfungsausschuss achtet im Benehmen mit dem 
akademischen Prüfungsamt darauf, dass die Bestim-
mungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er 
berichtet regelmäßig dem Senat der Pädagogischen 
Hochschule über die Entwicklung der Prüfungen und 
der Studienzeiten, gibt Anregungen zur Reform der 
Studienordnung, des Studienplans und der Prüfungs-
ordnung.  

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren 
Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im Öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten. 

§ 7  Zuständigkeiten im Prüfungsverfahren 

(1) Über Widersprüche entscheidet der für Studium und 
Lehre zuständige Prorektor.  

(2) Der Prüfungsausschuss hat folgende Aufgaben: Er  

1. entscheidet über die Anrechnung von Studien- und 
Prüfungsleistungen sowie Studienzeiten (vgl. § 9); 

2. vergibt die Themen der Masterarbeiten. Der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass 
ein Studierender spätestens sechs Wochen nach 
Antragstellung ein Thema für eine Masterarbeit er-
hält; 

3. bestellt die fachlich zuständigen Prüfer und Beisit-
zer. Die Bestimmung der Beisitzer kann vom Prü-
fungsausschuss auf den jeweiligen Prüfer delegiert 
werden; 

4. beschließt die Organisation und Durchführung der 
Studien- und Prüfungsleistungen; 

5. ist zuständig für Stellungnahmen zu Widerspruchs-
verfahren in Studien- und Prüfungsangelegenheiten;  

6. entscheidet über die Folgen von Verstößen gegen 
Prüfungsvorschriften; 

7. entscheidet über das Bestehen und Nichtbestehen; 
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8. entscheidet über die Zulassung zu Studien- und 
Prüfungsleistungen in Zweifelsfällen; 

9. entscheidet über Fristverlängerung bei Master-
arbeiten. 

(3) Dem akademischen Prüfungsamt obliegen 

1. die Unterstützung des Prüfungsausschusses; 

2. die Verwaltung aller prüfungsbezogenen Unterla-
gen; 

3. die Ausfertigung und Ausgabe von prüfungsbezo-
genen Bescheiden und Bescheinigungen, Zeugnis-
sen und Urkunden; 

4. die Verfahren bezüglich Prüfungsfristen und Regel-
studienzeit; 

5. die Entscheidung über eine zweite Wiederholung 
und über das Erlöschen des Prüfungsanspruchs 
und der Zulassung zum Studium gemäß § 34 
Abs. 2 LHG; 

6. die Entscheidungen über den Rücktritt von Prü-
fungsleistungen nach der Zulassung zur Prüfung; 

7. die Feststellung der Ungültigkeit einer Masterprüfung; 

8. die Entscheidung über die Ausstellung des Master-
zeugnisses und der Masterurkunde. 

(4) In den Aufgabenbereich des Modulbeauftragten fallen: 

1. die Organisation der Modulprüfung nach § 12, 

2. die Zulassung zur Modulprüfung nach § 13. 

3. Wenn die Zulassung versagt wird, teilt dies der Mo-
dulbeauftragte dem akademischen Prüfungsamt 
schriftlich mit. 

§ 8  Prüfer und Beisitzer 

(1) Als Prüfer oder Beisitzer können Hochschullehrer, Ho-
norarprofessoren und Privatdozenten bestellt werden 
sowie wissenschaftliche Mitarbeiter, Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben und Lehrbeauftragte, denen die Prü-
fungsbefugnis erteilt worden ist.  

(2) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet 
werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation be-
sitzen.  

(3) Denjenigen Personen, die in einem Fachgebiet an der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg hauptberuflich 
lehren, gilt die Prüfungsbefugnis generell als erteilt, so-
fern dies nicht Absatz 2 widerspricht. Bei Personen, die 
in einem Fachgebiet an der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg nebenberuflich lehren, entscheidet der 
Dekan über die Prüfungsbefugnis.  

(4) Mündliche Prüfungen werden von zwei Prüfern/zwei 
Prüferinnen oder von einem Prüfer/einer Prüferin in Ge-
genwart eines Beisitzers/einer Beisitzerin abgenommen. 
Wiederholungsprüfungen und schriftliche Prüfungen, die 
von einem Prüfer/einer Prüferin unter 4,0 bewertet wur-
den, sind von einem zweiten Prüfer/einer zweiten Prüfe-
rin zu bewerten. Sonstige schriftliche Prüfungen können 
in der Regel von einem Prüfer/einer Prüferin abgenom-
men bzw. bewertet werden. 

(5) Die Masterarbeit wird von zwei Hochschullehrern, Hono-
rarprofessoren oder Privatdozenten, darunter mindes-
tens ein Professor des Instituts für Kulturmanagement, 
bewertet. 

§ 9  Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü-
fungsleistungen 

(1) Studienzeiten im Studiengang „Kulturmanagement“ o-
der in anderen Studiengängen an einer anderen wis-
senschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des 

Hochschulrahmengesetzes und dabei erbrachte Stu-
dienleistungen und benotete Prüfungsleistungen werden 
auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn 
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denje-
nigen des Masterstudiengangs Kulturwissenschaft und 
Kulturmanagement an der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg entsprechen. Dabei ist kein schematischer 
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Ge-
samtbewertung vorzunehmen. Das gilt auch für die An-
rechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die an 
einer anderen als wissenschaftlichen Hochschule im 
Sinne des HRG (z. B. Fachhochschulen oder Kunst- 
und Musikhochschulen oder Berufsakademien) erbracht 
wurden. 

(2) Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten und Studien-
leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von 
der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrekto-
renkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
maßgebend. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht 
vorliegen, entscheidet die zuständige Stelle.  

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Eine Anrechnung ist höchstens für die Hälfte der im 
Masterstudiengangs Kulturwissenschaft und Kulturma-
nagement an der Pädagogischen Hochschule Ludwigs-
burg geforderten Studien- und Prüfungsleistungen mög-
lich. Eine bereits angefertigte Masterarbeit kann nicht 
angerechnet werden. 

(5) Werden Studien- und benotete Prüfungsleistungen an-
gerechnet, sind die Noten bzw. Credit Points – soweit 
die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen 
und nach Maßgabe der Prüfungsordnung in die Be-
rechnung der Endnote einzubeziehen. 

(6) Für die Anrechnung der Studienzeiten, der Studienleis-
tungen und der Prüfungsleistungen ist der Prüfungs-
ausschuss zuständig.  

(7) Soweit Studienzeiten nach den Absätzen 1 und 2 ange-
rechnet oder nicht angerechnet werden, ändern sich die 
jeweiligen Meldefristen für Prüfungen. 

II. Masterprüfung 

§ 10  Zweck, Durchführung, Umfang und Aufbau der 
Prüfung, Mastergrad 

(1) Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden 
Abschluss des Masterstudiengangs Kulturwissenschaft 
und Kulturmanagement. 

(2) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der 
Kandidat die für den Übergang in die Berufspraxis not-
wendigen gründlichen Fachkenntnisse und die entspre-
chende Handlungskompetenz erworben hat, die Zu-
sammenhänge seines Faches überblickt und die Fähig-
keit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkennt-
nisse anzuwenden. 

(3) Die Masterprüfung setzt sich zusammen aus 

– studienbegleitenden Prüfungsleistungen (Modulprü-
fungen) (vgl. § 11); 

– und einer Masterarbeit (vgl. § 22); 

(4) Macht der Kandidat durch ein amtsärztliches Zeugnis 
glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder 
ständiger gesundheitlicher Behinderung nicht in der La-
ge, ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgese-
henen Form abzulegen, kann der Prüfungsausschuss 
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dem Kandidaten gestatten, gleichwertige Prüfungsleis-
tungen in einer anderen Form zu erbringen. 

§ 11  Studienbegleitende Prüfungsleistungen (Mo-
dulprüfungen) 

(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen werden in der 
Regel im Zusammenhang mit den belegten Modulen 1 
bis 15 erbracht. Sie werden nach dem Leistungspunkte-
System (Credit Points) bewertet, das an der ECTS-
Richtlinie (Europäisches Standard-Leistungspunkte-
System) ausgerichtet ist. 

(2) Der Prüfungsausschuss legt den Aufbau der Module 
und die Zuordnung der Leistungspunkte in einem Stu-
dienplan fest. 

(3) In den Modulprüfungen soll der Studierende nachwei-
sen, dass er die im Modulhandbuch beschriebenen 
Lernziele erreicht und die entsprechenden Kompeten-
zen erworben hat. 

(4) Das Studium setzt sich aus Pflichtmodulen und Wahl-
modulen zusammen. In den Pflichtmodulen ist für alle 
Studierenden die Erbringung von Leistungspunkten ob-
ligatorisch.  

(5) Benotete Modulprüfungen können z. B. sein:  

– Portfolios  

– Einzelleistungen 

– Hausarbeiten  

– Modulklausuren  

– Einzelklausuren  

– mündliche Prüfungen. 

(6) Bei unbenoteten Modulprüfungen sind Leistungen ge-
mäß dem Studienplan zu erbringen.  

(7) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann von der Erbrin-
gung von Vorleistungen (veranstaltungsbegleitende 
Leistungen) abhängig gemacht werden. Näheres regelt 
der Studienplan. 

§ 12  Organisation von Modulprüfungen 

(1) Für die einzelne Modulprüfung ist in der Regel jeweils 
ein Lehrender verantwortlich, der dem Prüfungsaus-
schussvorsitzenden über notwendige Maßnahmen zur 
Durchführung berichtet. Die für Modulprüfungen zuläs-
sigen Hilfsmittel, gültigen Termine und Bewertungs-
maßstäbe werden vom Prüfer rechtzeitig bekannt gege-
ben. 

(2) Das Prüfungsergebnis wird dem akademischen Prü-
fungsamt durch den Prüfer unverzüglich nach Einsicht-
nahme gemäß § 31 Abs. 2 mitgeteilt und die Prüfungs-
unterlagen (z. B. Klausur, Protokoll der mündlichen Prü-
fung) dem akademischen Prüfungsamt übergeben. 

§ 13  Zulassung zu Modulprüfungen 

(1) Zu den Modulprüfungen kann nur zugelassen werden, 
wer  

1. im Masterstudiengang Kulturwissenschaft und Kul-
turmanagement an der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg eingeschrieben ist; 

2. die für die jeweilige Modulprüfung notwendigen 
Studienleistungen nachweist; 

3. seinen Prüfungsanspruch nicht verloren hat oder 
eine Prüfung nicht endgültig nicht bestanden hat; 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, 

1. wenn die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind; 

2. die Unterlagen unvollständig und trotz Aufforderung 
nicht fristgemäß vervollständigt worden sind; 

3. der Studierende im gewählten Studiengang oder  
in einem verwandten Studiengang bereits eine Mo-
dul-, Masterprüfung endgültig nicht bestanden hat 
oder den Prüfungsanspruch verloren hat. 

(3) Die Ablehnung des Zulassungsantrags wird dem Studie-
renden vom akademischen Prüfungsamt schriftlich be-
kannt gegeben. Die Ablehnung ist mit einer Begründung 
und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

§ 14  Sonderregelung 

Macht ein Studierender ggf. durch ein ärztliches Zeugnis 
glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger 
körperlicher Beeinträchtigung bzw. Behinderung ganz oder 
teilweise nicht in der Lage ist, Studienleistungen und/oder 
Modulprüfungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form zu erbringen, legt der Prüfungsausschuss in Abstim-
mung mit dem Studierenden und den Prüfern fest, wie 
gleichwertige Studienleistungen und Modulprüfungen inner-
halb einer verlängerten Zeit oder in anderer Form erbracht 
werden können.  

§ 15  Schriftliche Modulprüfungen 

(1) Schriftliche Modulprüfungen sind Klausuren und sonsti-
ge schriftliche Arbeiten (Hausarbeiten). 

(2) Die Dauer der Klausuren soll in der Regel mindestens 
60 Minuten und höchstens 180 Minuten betragen.  

(3) Das Verfahren der Bewertung schriftlicher Modulprüfun-
gen soll vier Wochen nicht überschreiten. 

§ 16  Mündliche Modulprüfungen 

(1) Mündliche Modulprüfungen können auch in Form von 
Präsentationen, Vorträgen, Kolloquien u. ä. vorgenom-
men werden. 

(2) Mündliche Modulprüfungen, die nicht im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen abgenommen werden, werden als 
Gruppen- oder Einzelprüfung in der Regel von zwei Prü-
fern gemäß § 8 oder von einem Prüfer in Gegenwart ei-
nes Beisitzers abgelegt. Vor der Festsetzung der Note 
hört der Prüfer den Beisitzer. Die Dauer der Prüfung be-
trägt je Studierender mindestens 10 Minuten und höchs-
tens 50 Minuten. Bei Gruppenprüfungen wird die Leis-
tung jedes Kandidaten individuell festgelegt. Näheres 
regeln die jeweiligen studiengangsspezifischen Studien- 
und Prüfungsordnungen. 

(3) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. 

(4) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungsdurch-
gang der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sollen 
nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer 
zugelassen werden, es sei denn, der Prüfungskandidat 
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht 
auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergeb-
nisse. Aus wichtigen Gründen oder auf Antrag des Prü-
fungskandidaten ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 

§ 17  Erwerb von Leistungspunkten 

(1) Der Erwerb von Leistungspunkten durch bloße Teil-
nahme an einer Veranstaltung ist nicht möglich. 

(2) Die Anzahl der möglichen Leistungspunkte richtet sich 
nach dem Studienplan. 

(3) In den Modulen mit mehreren Teilprüfungen können 
mehr als die geforderten Leistungen erbracht werden. 
Diese überzähligen Leistungen fließen nicht in die Mo-
dulnote ein; sie werden von der schlechtesten Note 
ausgehend gestrichen, bis die Mindestanzahl erreicht 
ist. 
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(4) Leistungen gelten als erbracht, wenn sie fristgerecht 
beim akademischen Prüfungsamt eingegangen sind. 
Für die jeweiligen Prüfungsleistungen gelten folgende 
Abgabefristen: 

– Module mit Teilprüfungen: Abgabe der Prüfungsleis-
tung unaufgefordert in dem Semester, in dem die 
Lehrveranstaltung stattgefunden hat (spätester Ter-
min: 31. März bzw. 30. September);  

– Modulprüfungen:  

a) Hausarbeiten: Abgabe der Prüfungsleistung un-
aufgefordert zum Ende des Semesters, in dem 
die Zulassung zur Modulprüfung erfolgt ist bzw. 
die Lehrveranstaltung stattgefunden hat (spätes-
ter Termin: 31. März bzw. 30. September); 

b) Einzel- und Modulklausuren: am Ende der Vorle-
sungszeit des jeweiligen Semesters, in dem die 
Zulassung zur Modulprüfung erfolgt ist bzw. die 
Lehrveranstaltung stattgefunden hat;  

c) Portfolio/Einzelleistungen: Abgabetermin jeweils 
zum 31. März oder 30. September; 

d) sonstige Studienleistungen sind bis zur Anmel-
dung der Masterarbeit nachzuweisen. 

(5) Falls der Studierende aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen Abgabefristen nicht einhalten kann, kann er 
schriftlich beim Prüfungsausschussvorsitzenden eine 
Verlängerung der Abgabefrist unter Vorlage eines ärztli-
chen Attestes oder einer Bescheinigung beantragen, 
aus der hervorgeht, dass aus gesundheitlichen oder 
familiären Gründen die Abgabefrist nicht eingehalten 
werden kann und wann diese Hinderungsgründe entfal-
len. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses be-
schließt über eine Verlängerung der Abgabefrist. 

(6) Falls der Studierende aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen insbesondere gesundheitlicher oder familiärer 
Art an einer Lehrveranstaltung ganz oder teilweise nicht 
teilnehmen kann, kann er schriftlich beim Prüfungsaus-
schussvorsitzenden eine Ersatzleistung unter Vorlage 
eines ärztlichen Attestes oder einer Bescheinigung be-
antragen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
beschließt über die Form der Ersatzleistung. Es können 
jedoch i. d. R. höchstens 4 Lehrveranstaltungen wäh-
rend des gesamten Studiums mit Ersatzleistungen an-
gerechnet werden. 

§ 18  Wiederholung einer nicht bestandenen studienbe-
gleitenden Prüfungsleistung 

(1) Die jeweiligen Leistungen werden vom Seminarleiter 
beurteilt und benotet; § 24 gilt entsprechend, wobei 
Leistungen, die nicht mindestens mit der Note „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet werden, als „nicht bestanden“ gel-
ten. Hierfür werden keine Leistungspunkte vergeben. 

(2) Nicht bestandene studienbegleitende Prüfungsleistun-
gen können auf Antrag einmal wiederholt werden. Der 
Antrag auf Wiederholung ist schriftlich innerhalb 4 Wo-
chen nach Bekanntgabe der Bewertung an das akade-
mische Prüfungsamt zu stellen. Es wird gemäß Stu-
dienplan eine neue Aufgabe ausgegeben. Wird auch 
diese Wiederholungsprüfung nicht bestanden, kann in 
dem jeweiligen Modul keine weitere Prüfung abgelegt 
werden. Im gesamten Modul muss die laut Studienplan 
erforderliche Mindestanzahl an bestandenen Einzelleis-
tungen nachgewiesen werden. 

(3) Ist eine Prüfungsleistung innerhalb der Pflichtmodule 
endgültig nicht bestanden, so gilt auch die Gesamtprü-
fung als endgültig nicht bestanden. 

(4) Die Wiederholung einer bestanden Prüfungsleistung ist 
nicht möglich.  

§ 19  Bestehen und Nichtbestehen der studienbeglei-
tenden Prüfungsleistungen 

(1) Die studienbegleitenden Prüfungsleistungen gelten als 
bestanden, wenn der Kandidat 100 Leistungspunkte 
nachweisen kann und alle Pflichtmodule bearbeitet und 
bestanden wurden.  

(2) Eine Kontierung erfolgt automatisch zum Ende des 4. 
Fachsemesters. Sofern zu diesem Zeitpunkt 100 Leis-
tungspunkte erreicht sind und die Pflichtmodule absol-
viert sind, gelten die studienbegleitenden Prüfungsleis-
tungen als bestanden. Der Erwerb weiterer Leistungs-
punkte zur Verbesserung der Note ist nicht mehr mög-
lich. 

(3) Sofern der Kandidat zum Ende des 4. Fachsemesters 
mehr als die erforderlichen 100 Leistungspunkte erwor-
ben hat, werden vom akademischen Prüfungsamt stu-
dienbegleitende Prüfungsleistungen in dem Umfang ge-
strichen, bis die 100 Leistungspunkte erreicht sind, und 
zwar von der schlechtesten Note ausgehend. Die Noten 
der Pflichtmodule müssen jedoch erhalten bleiben.  

(4) Sofern zum Ende des 4. Fachsemesters die erforderli-
chen 100 Leistungspunkte noch nicht erreicht wurden, 
erfolgt die Kontierung zum Ende des jeweils folgenden 
Semesters. Mit dem Erreichen der 100 Leistungspunkte 
gelten die studienbegleitenden Prüfungsleistungen als 
bestanden und der Erwerb weiterer Leistungspunkte ist 
nicht mehr möglich.  

(5) Ausnahmeregelungen sind bei Vorliegen schwerwie-
gender Gründe, insbesondere gesundheitlicher oder 
familiärer Art, möglich. Im Einzelfall entscheidet der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

§ 20  Bildung der Noten und der Gesamtnote der stu-
dienbegleitenden Prüfungsleistungen 

(1) In Modulen mit mehreren Teilprüfungen wird die Modul-
note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten ge-
bildet. 

(2) Die Noten aller benoteten studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen bilden die Durchschnittsnote für die 
studienbegleitenden Prüfungsanteile dabei erfolgt eine 
Gewichtung der Einzelnoten in Relation zur Anzahl der 
Leistungspunkte. 

§ 21  Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsver-
fahren zur Masterarbeit  

(1) Die Zulassung zur Masterarbeit wird in der Regel zum 
Ende des 3. Fachsemesters beantragt. 

(2) Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, 

1. wer im Masterstudiengang Kulturwissenschaft und 
Kulturmanagement an der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg eingeschrieben ist und mindes-
tens in zwei aufeinander folgenden Semestern ein-
geschrieben war und während dieser Zeit Leis-
tungsnachweise erworben hat, 

2. wer die Ausgabe eines Themas für die Masterarbeit 
beantragt hat, 

3. wer mindestens 60 ECTS-Punkte über studienbe-
gleitende Prüfungsleistungen nachweisen kann. 

(3) Der Antrag auf Ausgabe des Themas der Masterarbeit 
und der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit sind 
rechtzeitig zu den bekannt gegebenen Terminen schrift-
lich beim Akademischen Prüfungsamt zu stellen; ihm 
sind beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 
Nr. 1 bis 3 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
sofern sie dem akademischen Prüfungsamt nicht 
bereits vorliegen, 
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2. eine Erklärung des Kandidaten darüber, ob er be-
reits eine Master- oder Magisterprüfung in einem 
Studiengang „Kulturmanagement“ im Geltungsbe-
reich des Hochschulrahmengesetzes endgültig 
nicht bestanden hat oder ob er sich in einem 
schwebenden Prüfungsverfahren befindet. 

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, die Unterlagen in 
der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prü-
fungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere 
Weise zu führen. 

(4) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Prü-
fungsausschuss aufgrund der eingereichten Unterlagen. 
Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

– die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht er-
füllt sind, 

– die Unterlagen gemäß Absatz 3 unvollständig und 
trotz Aufforderung nicht fristgemäß vervollständigt 
worden sind, 

– der Kandidat die Master- oder Magisterprüfung im 
Studiengang „Kulturmanagement“ im Geltungsbe-
reich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht 
bestanden hat oder sich in diesem Studiengang in 
einem Prüfungsverfahren befindet. 

§ 22  Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit mit einem Um-
fang von ca. 80 Seiten, die die wissenschaftliche Aus-
bildung abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
wissenschaftliches Problem selbstständig nach wissen-
schaftlichen Methoden zu bearbeiten.  

(2) Die Masterarbeit muss zu einem Thema aus dem Be-
reich des Kulturmanagements angefertigt werden. Das 
Thema der Masterarbeit kann von jedem der im Studi-
engang tätigen Hochschullehrer, Honorarprofessor oder 
Privatdozent betreut werden. § 8 Abs. 5 gilt entspre-
chend. 

(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt über 
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Zeit-
punkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Die Frist 
für die Anfertigung der Arbeit beginnt mit der Ausgabe 
des Themas. 

(4) Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen 
so lauten, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist 
von sechs Monaten eingehalten werden kann. 

(5) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ers-
ten beiden Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben 
werden. Dem Kandidaten ist daraufhin unverzüglich ein 
neues Thema zu geben, für das wiederum eine Bearbei-
tungsfrist von sechs Monaten gewährt wird. 

(6) Auf Antrag des Kandidaten kann der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses bei Vorliegen schwerwiegender 
Gründe insbesondere gesundheitlicher oder familiärer 
Art die Bearbeitungsfrist für die Masterarbeit einmal um 
höchstens acht Wochen verlängern. Der Antrag muss, 
abgesehen von begründeten Ausnahmefällen, spätes-
tens zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungszeit beim 
Prüfungsausschussvorsitzenden eingegangen sein und 
bedarf der Zustimmung des Betreuers der Arbeit. Eine 
darüber hinausgehende Verlängerung ist nur bei be-
sonderen Härtefällen, die eine Unterbrechung der Bear-
beitungszeit erfordern, möglich. 

Dauert die Verhinderung länger, so kann der Kandidat 
beim Prüfungsausschussvorsitzenden beantragen das 
Thema zurückzugeben. Das Thema gilt dann als nicht 
ausgegeben. In diesem Fall muss nach Beendigung der 

Verhinderung unverzüglich die Ausgabe eines neuen 
Themas beantragt werden. 

(7) Masterarbeiten können auch als Gruppenarbeiten zuge-
lassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu be-
wertende Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund 
der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderer 
objektiver Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung er-
möglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist 
und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 

(8) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim akademischen 
Prüfungsamt abzuliefern. Der Arbeit ist eine schriftliche 
Versicherung beizufügen, dass sie von vom Kandidaten 
selbstständig verfasst wurde und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. 
Der Abgabetermin ist aktenkundig zu machen. 

(9) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfern innerhalb von 
zwölf Wochen zu bewerten; § 24 gilt entsprechend. Ei-
ner der Prüfer soll derjenige sein, der die Arbeit betreut 
hat. Der zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses bestimmt. Bei nicht übereinstimmen-
der Beurteilung einigen sich die Prüfer auf eine gemein-
same Note. Kommt keine Einigung zustande, so wird 
das arithmetische Mittel gebildet, wenn die Abweichung 
nicht mehr als zwei Notenstufen beträgt. Ist die Abwei-
chung höher, entscheidet ein dritter Prüfer, der vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt wird. 

(10) Für die Korrekturzeit der Masterarbeit muss der Kandi-
dat nicht an der Hochschule eingeschrieben sein. 

(11) Für die bestandene Masterarbeit werden 18 ECTS-
Punkte vergeben. 

§ 23  Wiederholung der Masterarbeit  

(1) Die Masterarbeit, die nicht mindestens mit „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet worden ist, kann einmal wieder-
holt werden. Fehlversuche an anderen Hochschulen in 
vergleichbaren Studiengängen sind anzurechnen. Die 
Wiederholung einer bestandenen Prüfung bzw. Teilprü-
fung ist nicht zulässig. 

(2) Wird die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-
wertet, so ist auf Antrag, der spätestens vier Wochen 
nach der Bekanntgabe der Note für die Masterarbeit zu 
stellen ist, eine Wiederholung mit einem neuen Thema 
möglich. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit 
gemäß § 22 Abs. 5 ist jedoch nur zulässig, wenn der 
Kandidat bei der Anfertigung der ersten Masterarbeit 
keinen Gebrauch davon gemacht hat. 

(3) Bei Versäumnis der Fristen gilt die Masterarbeit als 
endgültig nicht bestanden, sofern nicht dem Kandidaten 
vom Prüfungsausschuss wegen besonderer nicht von 
ihm zu vertretender Gründe eine Nachfrist gewährt wird. 

§ 24  Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Benotung von Modulprüfungen und der Masterar-
beit erfolgt nach der Skala in Absatz 2, wenn die Mo-
dulprüfung in die Endnote einfließt. Unbenotete Mo-
dulprüfungen werden in einer zweistufigen Skala mit 
„bestanden “ und „nicht bestanden“ bewertet.  

(2) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden 
von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewer-
tung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich

 über den durchschnittlichen
 Anforderungen liegt; 
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3 = befriedigend = eine Leistung, die durch-
 schnittlichen Anforderungen 
 entspricht; 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer
 Mängel noch den Anforderun-
 gen genügt; 

5 = nicht aus- 
reichend 

= eine Leistung, die wegen er-
 heblicher Mängel den Anfor-
 derungen nicht mehr genügt. 

Es können Zwischennoten durch Erniedrigen oder Er-
höhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die 
Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 

(3) Bei der Bildung von Noten, die sich aus mehreren Teil-
noten zusammensetzen, werden nur die ersten zwei  
Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(4) Sind in einem Modul Modulteilprüfungen abzulegen, so 
errechnet sich die Gesamtnote des Moduls aus dem 
gewichteten arithmetischen Mittel der Noten (Zahlen-
wert) der dem jeweiligen Modul zugeordneten Einzel-
leistungen. Dabei erfolgt eine Gewichtung nach der An-
zahl der Leistungspunkte (CP). Bei der Berechnung der 
Modulnote wird nach der zweiten Dezimalstelle hinter 
dem Komma abgebrochen. 

(5) Die Noten werden entsprechend folgender Tabelle aus-
gewiesen: 

Notenbezeichnung 

Einzel-
note 

Endnote Notenbezeichnung 

Deutsch Englisch 

1,0 
1,3 

1,0 – 1,50 sehr gut very good 

1,7 
2,0 
2,3 

1,51 – 2,50 gut good 

2,7 
3,0 
3,3 

2,51 – 3,50 befriedigend satisfactory 

3,7 
4,0 

3,51 – 4,0 ausreichend sufficient 

5,0 5,0 nicht aus- 
reichend 

fail 

 

§ 25  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsver-
stoß, Schutzfristen 

(1) Eine Modulprüfung gilt als nicht bestanden, wenn der 
Kandidat einen Prüfungstermin ohne triftige Gründe 
versäumt oder wenn er zwischen erfolgter Zulassung 
zur Prüfung und Ende der Prüfung ohne triftigen Grund 
von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorge-
gebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. Dasselbe gilt, 
wenn die Masterarbeit nicht innerhalb der vorgesehenen 
Bearbeitungszeit erbracht wird, es sei denn, der Studie-
rende hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend ge-
machten Gründe müssen dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses unverzüglich schriftlich angezeigt 
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kan-
didaten bzw. eines von ihm allein zu versorgenden Kin-
des oder pflegebedürftigen Angehörigen kann die Vor-
lage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen ein 
Attest eines vom Prüfungsausschuss benannten Arztes 
verlangt werden. Wird der Grund anerkannt, wird ein 
neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prü-

fungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Die 
Anerkennung des Rücktritts ist ausgeschlossen, wenn 
bis zum Eintritt des Hinderungsgrundes bereits Prü-
fungsleistungen erbracht worden sind und nach deren 
Ergebnis die Prüfung nicht bestanden werden kann. 

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Modulprü-
fung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelas-
sener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-
wertet. Bei Modulprüfungen, die aus mehreren Prüfun-
gen bestehen, werden die Prüfungsleistungen dieses 
Moduls, die bis zu einem anerkannten Rücktritt bzw. ei-
nem anerkannten Versäumnis einer Prüfungsleistung 
dieses Moduls erbracht worden sind, angerechnet.  

(4) Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Auf-
sichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleis-
tungen ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der 
Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung 
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(5) Der Kandidat kann innerhalb einer Frist von vier Wo-
chen verlangen, dass die Entscheidungen nach Absatz 
3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft wer-
den. Belastende Entscheidungen sind dem Kandidaten 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(6) Auf Antrag einer Kandidatin sind die Mutterschutzfris-
ten, wie sie im jeweils gültigen Gesetz zum Schutz der 
erwerbstätigen Mutter (MuSchG) festgelegt sind, ent-
sprechend zu berücksichtigen. Dem Antrag sind die er-
forderlichen Nachweise beizufügen. Die Mutterschutz-
fristen unterbrechen jede Frist nach dieser Prüfungs-
ordnung; die Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die 
Frist eingerechnet.  

(7) Gleichfalls sind die Fristen für die Elternzeit nach Maß-
gabe des jeweils gültigen Gesetzes über die Gewäh-
rung von Erziehungsgeld und Elternzeit (BErzGG) auf 
Antrag zu berücksichtigen. Der Kandidat muss bis spä-
testens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab er 
die Elternzeit antreten will, dem Prüfungsausschuss un-
ter Beifügung der erforderlichen Nachweise schriftlich 
mitteilen, für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträu-
me er die Elternzeit in Anspruch nehmen will. Der Prü-
fungsausschuss hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Vo-
raussetzungen vorliegen, die bei einem Arbeitnehmer 
einen Anspruch auf Elternzeit nach dem BErzGG auslö-
sen würden, und teilt dem Kandidaten das Ergebnis so-
wie ggf. die neu festgesetzten Prüfungsfristen unver-
züglich mit. Die Bearbeitungsfrist der Masterarbeit kann 
nicht durch die Elternzeit unterbrochen werden. Das ge-
stellte Thema gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf der El-
ternzeit erhält der Kandidat ein neues Thema. 

§ 26  Bestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn 

1. in den studienbegleitenden Prüfungsleistungen 100 
ECTS-Punkte erreicht wurden und alle Pflichtmodu-
le jeweils mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bestanden wurden, 

2. die Masterarbeit mindestens mit der Note „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet worden sind und somit insge-
samt 120 ECTS-Punkte erreicht wurden. 

(2) Hat der Kandidat die Masterprüfung nicht bestanden 
oder gilt sie als nicht bestanden, wird ihm auf Antrag 
und gegen Vorlage entsprechender Nachweise eine 
schriftliche Bestätigung ausgestellt, die die erbrachten 
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Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur je-
weiligen Prüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen 
enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung nicht be-
standen ist. 

§ 27  Endgültiges Nichtbestehen 

(1) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 

1. die Masterarbeit im zweiten Versuch nicht bestan-
den ist,  

2. ein Studierender eine Wiederholungsprüfung in  
einem Pflichtmodul endgültig nicht bestanden hat; 

3. der Prüfungsanspruch aufgrund einer Fristüber-
schreitung verloren wurde. 

§ 28  Bildung der Endnote 

(1) Die Endnote errechnet sich aus der Durchschnittsnote 
für die studienbegleitenden Prüfungsleistungen und der 
Note für die Masterarbeit.  

Die einzelnen Prüfungsteile werden wie folgt gewichtet:  

– Die Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen (vgl. § 11) zählt 2/3 der Endnote. 

– Die Note für die Masterarbeit (vgl. § 22) zählt 1/3 der 
Endnote.  

§ 24 gilt entsprechend. 

§ 29  Prüfungszeugnis, Transcript of Records, Diploma 
Supplement, Masterurkunde 

(1) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von 
vier Wochen nach dem Bestehen der letzten Modulprü-
fung ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält 

1. die im Laufe des Masterstudiums belegten Module 
und die endnotenrelevanten Modulnoten, 

2. das Thema und die Note der Masterarbeit,  

3. den ECTS-Grad, 

4. die Gesamtnote der Masterprüfung (einschließlich 
Dezimalnote). 

(2) Für herausragende Leistungen (Gesamtnote der Mas-
terprüfung 1,29 wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ 
verliehen. 

(3) Das Zeugnis trägt das Datum der letzten Modulprüfung 
und ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnen.  

(4) Dem Masterzeugnis wird ein Transcript of Records und 
ein Diploma Supplement beigefügt. Das Diploma Supp-
lement enthält neben persönlichen Angaben zum Stu-
dierenden Informationen über Art und „Ebene“ des Ab-
schlusses, den Status der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg sowie detaillierte Informationen über den 
Masterstudiengang Kulturwissenschaft und Kulturma-
nagement. Das Transcript of Records und das Diploma 
Supplement werden in englischer und in deutscher 
Sprache erstellt. 

(5) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten die 
Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausge-
händigt. Darin wird die Verleihung des akademischen 
Grades „Master of Arts“ beurkundet. 

(6) Die Masterurkunde wird vom Rektor der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg und dem Vorsitzenden des 
Prüfungsauschusses unterzeichnet und mit dem Siegel 
der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg versehen. 

(7) Studierende, die ihre Masterprüfung endgültig nicht be-
standen haben, erhalten hierüber einen schriftlichen 
Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. § 26 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 

§ 30  Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht 
und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so können die Noten der Mo-
dulprüfungen, bei deren Erbringung der Kandidat ge-
täuscht hat, berichtigt werden. Ggf. kann die Modulprü-
fung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung 
für nicht bestanden erklärt werden. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat 
hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird 
dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, so kann die Modulprüfung für „nicht ausrei-
chend“ (5,0) und die Masterprüfung für nicht bestanden 
erklärt werden. 

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und 
gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichti-
gen Prüfungszeugnis ist auch die Masterurkunde einzu-
ziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
„nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung 
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 

(5) Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 
ist nach einer Frist von 5 Jahren ab dem Datum des 
Zeugnisses ausgeschlossen. 

(6) Die Aberkennung des akademischen Grades richtet 
sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

III. Schlussbestimmungen 

§ 31  Einsichtsrecht 

(1) Nach Abschluss der Masterprüfung wird dem Kandida-
ten auf Antrag ein Jahr lang Einsicht in seine Masterar-
beit und die darauf bezogenen Gutachten gewährt. 

(2) Für die Einsichtnahme in die schriftlichen Modulprüfun-
gen bzw. Prüfungsprotokolle gilt eine Frist von 4 Wo-
chen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.  

(3) Der Prüfer bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 32  Inkrafttreten 

(siehe Anmerkungen) 

 

Anmerkungen zum Inkrafttreten 

Diese Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudi-
engang Kulturwissenschaft und Kulturmanagement tritt am 
Tage nach der Veröffentlichung in den amtlichen Bekannt-
machungen der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in 
Kraft. Sie wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg veröffentlicht. 

Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Studien- und Prü-
fungsordnung ihr Studium begonnen haben, werden nach 
der Studien- und Prüfungsordnung der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg für den Masterstudiengang Kul-
turwissenschaft und Kulturmanagement in der Fassung vom 
12. Juni 2008 und der sich auf diese Studien- und Prü-
fungsordnung beziehenden Änderungssatzungen geprüft. 

In der vorstehenden Arbeitsfassung der PH Ludwigsburg 
sind die nachfolgend aufgeführten Änderungen eingearbei-
tet: 
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Erste Änderung vom 10. November 2014 (Amtliche Be-
kanntmachungen der PH Ludwigsburg Nr. 41/2014, S. 71), 
in Kraft getreten am 11. November 2014. 

 

Ludwigsburg, den 22. Mai 2014 

 

 

 

Prof. Dr. Martin Fix 
Rektor 

 



Anlage 1

Studienplan Masterstudiengang Kulturwissenschaft und Kulturmanagement

gültig ab WS 2014/15 Pflicht Wahl

Studieninhalte
Pflicht,  
Wahl

Leistungs-
nachweise

ECTS-
Punkte

Workload

1./3. 2./4. 3./1. 4./2.

1. Kulturtheorie/Kulturgeschichte MB Knubben P Modulhausarbeit
1.1 Kulturtheorie der Neuzeit  V xx
1.2 Kulturtheorie der Moderne V/S xx
1.3 Kulturgeschichte Anfänge S xx
1.4 Kulturgeschichte des 19. Jh. V xx
1.5 Kulturgeschichte des 20. Jh. - 1 V xx
1.6 Kulturgeschichte des 20. Jh. - 2 V xx

2. Kunstwissenschaften MB Dätsch P Modulhausarbeit
2.1 Kunsttheorie V/S xx* xx*
2.2 Musikwissenschaft S xx xx
2.3 Literaturwissenschaft S xx xx xx
2.4 Kunst- und Bildwissenschaft S xx xx

3. Kulturpolitik MB Klein P Modulklausur
3.1 Kulturpolitik I S xx
3.2 Kulturpolitik II S xx

4. Kulturrecht MB Schneidewind W Einzelklausuren
4.1 Recht I V xx Klausur 3 90
4.2 Recht II V xx Klausur 3 90
4.3 Recht III V xx Klausur 3 90
4.4 Recht IV V xx Klausur 3 90

5. Aktueller Kulturdiskurs MB Knubben W ohne Benotung
5.1 Diskurs im Kulturbetrieb I  K x 2 60
5.2 Diskurs im Kulturbetrieb II K x 2 60
5.3 Diskurs im Kulturbetrieb III K x 2 60
5.4 Diskurs im Kulturbetrieb IV K x 2 60

6. Forschungsmethoden MB Klein Modulhausarbeit
6.1 Wissenschaftstheorie S xx* xx* P
6.2 Empirische Sozialforschung S xx* xx* P
6.3 Einführung in SPSS und MAXQDA S xx* xx* P

7. Wahlbereich MB Knubben
S xx xx xx xx W
S xx xx xx xx W

8. Kulturbetriebssteuerung MB Schneidewind
8.1 Grundlagen der Kulturbetriebssteuerung S xx* xx* P
8.2 Vertiefung I Kulturbetriebssteuerung S xx* xx* P
8.3 Vertiefung II Kulturbetriebssteuerung S xx xx W unben. Einzelleistung 3 90

9. Kulturfinanzierung MB Knubben
9.1 Grundlagen der Kulturfinanzierung S xx* xx* P
9.2 Vertiefung I Kulturfinanzierung S xx* xx* P
9,3 Vertiefung II Kulturfinanzierung S xx xx W unben. Einzelleistung 3 90

10. Kulturmarketing MB Klein
10.1 Grundlagen des Kulturmarketings S xx* xx* P
10.2 Vertiefung I Kulturmarketing S xx* xx* P
10.3 Vertiefung II Kulturmarketing S xx xx W unben. Einzelleistung 3 90

11. Kommunikationsmanagement MB Dätsch
11.1 Grundlagen des Kommunikationsmanagements S xx* xx* P
11.2 Vertiefung I Kommunikationsmanagement S xx* xx* P
11.3 Vertiefung II Kommunikationsmanagement S xx xx W unben. Einzelleistung 3 90

12. Kulturbetrieb MB Pröbstle W
12.1 Kulturbetrieb I                  S xx benotete Einzelleistung 3 90
12.2 Kulturbetrieb II S xx benotete Einzelleistung 3 90
12.3 Kulturbetrieb III S xx benotete Einzelleistung 3 90
12.4 Kulturbetrieb IV S xx benotete Einzelleistung 3 90

13. Teamlabor Kulturbetrieb             P
13.1 Existenzgründung S xx* xx*
13.2 Gesellschaftsrecht V x* x*
13.3 Teamlabor Kulturbetrieb             Ü

14. Sonstige Studienleistungen
14.1 Projektmanagement S xx* xx* P unben. Gruppenleistung
14.2 Projekte P P unben. Gruppenleistung
14.3 Exkursion P unben.Einzelleistung 2 60
14.4 Praktikum W Bericht 6 180

15. Masterarbeit P
15.1 Kolloquium zur Masterarbeit** S 2 60
15.2 Masterarbeit 18 540

174
mögliche ECTS-Punkte

davon Pflicht 100 Pkt. 

x*= Seminar muss nur einmal besucht werden
x**= Seminar muss parallel zur Erstellung der Masterarbeit besucht werden

MB = Modulbeauftragte/r
V = Vorlesung      S = Seminar      Ü = Übung      K = Kolloquium   P=Projekt

MB Knubben
4. Semester
4. Semester

MB Dätsch

8 240
2. und 3. Semester

2. Semester
mind. 6 Wochen

MB Pröbstle

Businessplan 10 300
1. und 2. Semester

Modulklausur 7 210

Kommunikationskonzept 7 210

7 210

Fallanalyse 7 210

7 210

Spezialseminare (Interkulturalität, Ehrenamt, 
Organisationskultur, Kreativwirtschaft, Kulturelle 

Besuch eines Seminars + 
benotete Einzelleistung

je 3 90

270

9 270

und Seminarbesuch 
beide Seminare

7 210

und Seminarbesuch
Kunsttheorie und  2 

Seminare einer 
Fachrichtung

In den Wahlbereichen müssen 20 ECTS-Punkte erworben werden, und zwar 12 ECTS-Punkte aus 
benoteten Einzelleistungen und 8 ECTS-Punkte aus unbenoteten Einzelleistungen. Überzählige benotete 
Einzelleistungen werden von der schlechtesten Note ausgehend gestrichen.

5.1.1

Teilnahme und 
Vorbereitung 1 
Veranstaltung

und Teilnahme 
an allen Seminare

Kulturmanagement

Modulklausur

Semesterzuordnung /
Modulbeauftragte

Kulturwissenschaft

und Besuch von 1 Seminar 
in Kulturtheorie und 2 

Seminare in 
Kulturgeschichte

9



  

  

                                                   
 
 
 

Anlage 2 
 

MASTERZEUGNIS 
 
 
 
 
Herr   

geboren am   

in  

hat an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 

 
die Prüfung im Studiengang Master Kulturwissenschaft/-management Master of Arts 
(M. A.) 
 
am  nach der Studien- und Prüfungsordnung vom 12. Juni 2008 mit dem 
Gesamturteil XXX bestanden. 
 
Die Noten des Studiums sind umstehend aufgeführt. 
 
 
 
Ludwigsburg,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausfertigungsdatum:   Vorsitzender Prüfungsausschuss 



 

Notenskala für die Prüfungsfächer Notenskala für die Gesamtnote  CP-System 
sehr gut (1,0; 1,3) 
gut  (1,7; 2,0; 2,3) 
befriedigend (2,7; 3,0; 3,3) 
ausreichend (3,7; 4,0) 
nicht ausreichend (5,0) 
 

mit Auszeichnung bestanden(1,00 – 1,40) 
sehr gut  (1,41 – 1,50) 
gut  (1,51 – 2,50) 
befriedigend  (2,51 – 3,50) 
ausreichend (3,51 – 4,00) 
nicht ausreichend  (5,00) 
 

 CP: Abkürzung für Credit Points 
(Leistungspunkte), die nach dem für 
Europa einheitlichen ECTS-Standard 
(„European Credit Transfer and 
Accumulation System“) vergeben werden. 
Ein CP entspricht 30 Arbeitsstunden. 

 

Notenübersicht 
 

Masterarbeit 
 
Thema:  
Bewertung:  
Kolloquium:  
 

Module Modulnoten Wahl/Pflicht anerkannt Dezimalnote Credits 

Kulturtheorie       

Kulturpolitik   
 

  

Kunstwissenschaft   
 

  

Forschungsmethoden   
 

  

Managementlehre   
 

  

Kulturfinanzierung   
 

  

Kulturmarketing   
 

  

Sonstige Studienleistungen   
 

  

Kulturgeschichte       

Kultursoziologie       

Kulturökonomik   
 

  

Aktueller Kulturdiskurs   
 

  

Rechnungswesen   
 

  

Personalmanagement   
 

  

Öffentlichkeitsarbeit   
 

  

Kulturrecht   
 

  

Informationsmanagement   
 

  

Kulturbetrieb   
 

  

   
 

  

Masterarbeit      

Gesamtnote:       
 



  
 
Anlage 3 
 

URKUNDE 
 
 
 
 

Herr   

geboren am   

in  

hat an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 

 

 
die Prüfung im Studiengang Master Kulturwissenschaft/-management Master of Arts (M. 
A.) 
 
gemäß Studien- und Prüfungsordnung vom 12. Juni 2008 abgelegt. 
 
 
Aufgrund dieser Prüfung wird ihm hiermit der akademische Grad 
 

Master of Arts 
 
verliehen. 
 
Ludwigsburg,   
 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzender Prüfungsausschuss Dekan Pädagogische Hochschule 

 



                                                     
 
Anlage 4 
 

Transcr ipt  of  Records  
 
 
 
 
Name des Studierenden  

Geburtsdatum und -ort  

Matrikelnummer  

Studiengang/Abschluss Master Kulturwissenschaft/-management M.A. 
 
 

Modul / Lehrveranstaltung Note ECTS*

Kulturtheorie   

Kulturtheorie Modulprüfung   

Kulturtheorie der Neuzeit   

Kulturtheorie der Moderne   

 

Kulturpolitik   

Kulturpolitik Modulprüfung   

Grundlagen der Kulturpolitik   

Kulturpolitik im internationalen Vergleich   

 

Kunstwissenschaft   

Kunstwissenschaft Modulprüfung   

Literaturwissenschaft 2   

Musikwissenschaft 2   

Literaturwissenschaft 3   

Musikwissenschaft 3   

 

Forschungsmethoden   

Forschungsmethoden Modulprüfung   

Wissenschaftliches Arbeiten   

Methoden empirischer Kulturforschung   

Einführung in SPSS   
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Managementlehre   

Managementlehre Modulprüfung   

Projektmanagement   

Strategisches Kulturmanagement   

 

Kulturfinanzierung   

Kulturfinanzierung Modulprüfung   

Grundlagen der Kulturfinanzierung   

Kultursponsoring   

Fundraising   

 

Kulturmarketing   

Kulturmarketing Modulprüfung   

Grundlagen des Kulturmarketing   

Besucherbindung im Kulturbetrieb   

 

Sonstige Studienleistungen   

Teamlabor Kulturbetrieb   

Projekte   

Praktikum   

Exkursionen   

 

Kulturgeschichte   

Kulturgeschichte Modulprüfung   

Entstehung von Sprache und Kunst   

Entstehung von Literatur und Theater   

Deutsche Kulturgeschichte 1900-1945   

 

Kultursoziologie   

Kultursoziologie Modulprüfung   

Kultur und Organisation   

Publikums- und Rezeptionsforschung   

Interkulturalität   

 

Rechnungswesen   

Rechnungswesen Modulprüfung   

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für den Kulturbetrieb   

Internes Rechnungswesen und Controlling   

 

Personalmanagement   

Personalmanagement Modulprüfung   

Grundlagen des Personalmanagements   

Ehrenamtliche im Kulturbereich   



                                                     

 

Seite 3  

 

Öffentlichkeitsarbeit   

Grundlagen konzeptioneller Öffentlichkeitsarbeit   

Presse- und Medienarbeit   

Onlinekommunikation   

 

Informationsmanagement   

IT und Datenmanagement   

Visuelle Kommunikation   

 

Kulturbetrieb   

Kulturbetrieb Modulprüfung   

Kulturbetrieb allgemein   

Theaterbetrieb   

Kultur und Tourismus   

Internationaler Kulturaustausch   

 

Kommunikationskompetenz   

Moderation und Präsentation   

Kreatives Schreiben   

 

 

Masterarbeit   

Masterarbeit   

Kolloquium zur Masterarbeit   

 

Zusätzliche im Studium erbrachte Leistungen 
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ECTS - Einstufungstabelle: Verteilung der Abschlussnoten im Studiengang „Master 
Kulturwissenschaft/-management“* 
 

Note nach dem  
nationalen Notensystem 

Absolute Zahl der  
Absolventen der letzten  

drei Abschlussjahrgänge * 

Prozentualer Anteil der Absol-
venten der letzten drei Ab-

schlussjahrgänge 

1,00 bis 1,29 
mit Auszeichnung bestanden 

0 0% 

1,30 bis 1,50 
sehr gut bestanden 

0 0% 

1,51 bis 2,50 
gut bestanden 

0 0% 

2,51 bis 3,50 
befriedigend bestanden 

0 0% 

3,51 bis 4,00 
bestanden 

0 0% 

schlechter als 4,0 
nicht bestanden 

0 0% 

 

Die ECTS-Einstufungstabelle zeigt die Verteilung der Gesamtnoten bezogen auf eine geeig-
nete Referenzgruppe. Als Referenzgruppe werden der aktuelle Abschlussjahrgang sowie die 
letzten drei Jahrgänge herangezogen. Diese werden nur ausgewiesen, wenn die Kohorten-
größe mindestens 60 umfasst. 

 
Beschreibung des Notensystems, das an der Hochschule Ludwigsburg ange-
wendet wird 
 

Die Benotungsskala umfasst fünf Grade mit zahlenmäßigen Entsprechungen. Es können 
Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der Note um 0,3 gebildet werden. Ausge-
schlossen sind dabei die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3. 
 

"sehr gut"  1,0; 1,3 
"gut"  1,7; 2,0; 2,3 
"befriedigend"  2,7; 3,0; 3,3 
"ausreichend"  3,7; 4,0 
"nicht ausreichend" 5,0 

 
Die Gesamtnote für den Master-Abschluss lautet bei einem Durchschnitt von 
 

1,00 bis 1,29   mit Auszeichnung bestanden 
1,30 bis 1,50   sehr gut bestanden 
1,51 bis 2,50   gut bestanden 
2,51 bis 3,50   befriedigend bestanden 
3,51 bis 4,00   bestanden 
5,00    nicht ausreichend 

 
Kursdauer und ECTS-Leistungspunkte 
 

Ein volles akademisches Jahr 60 ECTS-Leistungspunkte 
Ein Semester    30 ECTS-Leistungspunkte 
 

                                                 
* Wenn diese Tabelle nicht gefüllt ist, liegen keine Vergleichs-Noten aus früheren Jahrgängen vor 



                                                     

 

Seite 5  

 
 
 
Ludwigsburg,   
 
 
 
    
Ausfertigungsdatum         Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
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Anlage 5 
 

DIPLOMA SUPPLEMENT 
(deutsche Fassung) 

 
Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und der UNESCO/CEPES 
entwickelt. Das Diploma Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und 
angemessene akademische und berufliche Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, 
etc.) verbessern. Das Diploma Supplement beschreibt Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des 
Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die 
Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement sollte frei sein von jeglichen 
Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht Abschnitten ent-
halten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 
 
 

1 ANGABEN ZUM INHABER / ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION 

1.1 Familienname / Vorname 
«NAME», «VORN» 

1.2 Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland 
«GEB_DAT1», «GEB_ORT», Deutschland 

1.3 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden 
«Mtknr» 
 

2 ANGABEN ZUR QUALIFIKATION 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation  
Kulturwissenschaft und Kulturmanagement 
 
Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben, abgekürzt) 
Master of Arts – M. A. 

2.2 Hauptstudienfach oder -fächer für die Qualifikation 
Kulturwissenschaft und Kulturmanagement 

2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat 
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 
 
Status (Typ / Trägerschaft) 
Pädagogische Hochschule / staatliche Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg, Deutschland 
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2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat 
Pädagogische Hochschule Ludwigburg, Institut für Kulturmanagement 
 
Status (Typ / Trägerschaft) 
[wie oben / wie oben] 

2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache(n) 
Deutsch 
 

3 ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION 

3.1 Ebene der Qualifikation 
Mastergrad  

3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 
4 Semester (2 Jahre), 120 ECTS-Anrechnungspunkte (CR) 

3.3 Zugangsvoraussetzung(en) 
Voraussetzung für eine Zulassung zum Studium ist eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, eine einschlägige 
fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung oder eine als gleichwertig anerkannte deutsche Hoch-
schulzugangsberechtigung bzw. eine ausländische Hochschulzugangsberechtigung, die von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist. 
Ferner ein überdurchschnittlich abgeschlossenes kunst- oder kulturwissenschaftliches, künstlerisches oder rechts-, 
verwaltungs- oder wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium (z. B. Bachelor, Diplom, 1. Staatsexamen) von 
mindestens 6 Semestern bzw. 180 ECTS Punkten und erfolgreiche Teilnahme am Zulassungsverfahren. 
Absolventen sonstiger Studiengänge (z. B. der Sozialwissenschaften) von mindestens 6 Semestern bzw. 180 ECTS 
Punkten können durch Einzelfallentscheidung der Aufnahmekommission zugelassen werden, wenn eine besondere 
kulturelle Kompetenz nachgewiesen wird. 
 

4 ANGABEN ZUM INHALT UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN 

4.1 Studienform 
Masterstudiengang (nicht konsekutiv) / Vollzeit  

4.2 Anforderungen des Studiengangs / Qualifikationsprofil des Absolventen / der 
Absolventin 
Anforderungen des Studiengangs:  
 studienbegleitende Prüfungsleistungen (Modulprüfungen) 
 Masterarbeit 

 
Qualifikationsprofil des Absolventen/der Absolventin: 
Der Masterstudiengang Kulturwissenschaft und Kulturmanagement soll Absolventen befähigen, im öffentlichen, 
gemeinnützigen und kommerziellen Kulturbetrieb Aufgaben der Konzeption, der Planung und Entwicklung, des 
Marketings und der Vermittlung kultureller Angebote eigenverantwortlich wahrzunehmen sowie kulturelle Einrichtungen 
und ihre zentralen Aufgabenbereiche im nationalen und internationalen Kontext zu führen. In gezielter Ausrichtung auf 
die spezifischen Anforderungen in Kunst- und Kulturbetrieben vermittelt das Studium 
 kultur- und kunstwissenschaftliches Orientierungswissen, 
 kultursoziologisches, kulturpolitisches und kulturökonomisches Wissen, 
 betriebswirtschaftliche und (kultur-)manageriale Handlungs- und Entscheidungskompetenz auch im 

internationalen Kontext, 
 kultur- und sozialwissenschaftliche Methodenkompetenz sowie 
 kommunikative Kompetenz 

und sensibilisiert für aktuelle kulturelle Prozesse und künstlerische Fragestellungen. 
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4.3 Einzelheiten zum Studiengang 
Eine vollständige Aufstellung der belegten Module und erbrachten Prüfungsleistungen einschließlich der Noten ist dem 
Transcript of Records zu entnehmen. Das Prüfungszeugnis weist die Ergebnisse der Modulprüfungen sowie das 
Thema der Abschlussarbeit und deren Bewertung aus. 

Kulturwissenschaft und Kulturmanagement: 

Pflichtmodule 
Modul 1 Kulturtheorie 
Modul 4 Kulturpolitik 
Modul 8 Forschungsmethoden 
Modul 9 Managementlehre 
Modul 11 Kulturfinanzierung 
Modul 13 Kulturmarketing 
Modul 19 Sonstige Studienleistungen 
Modul 20 Masterarbeit 

Wahlpflichtmodule 
Modul 2 Kulturgeschichte 
Modul 3 Kultursoziologie 
Modul 5 Kulturökonomik 
Modul 6 Kunstwissenschaften 
Modul 7 Aktueller Kunstdiskurs 
Modul 10 Rechnungswesen 
Modul 12 Personalmanagement 
Modul 14 Öffentlichkeitsarbeit 
Modul 15 Kulturrecht 
Modul 16 Informationstechnologien 
Modul 17 Kulturbetrieb 

Wahlmodul 
Modul 18 Kommunikationskompetenz 

4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten 
 

1,00 – 1,50 sehr gut eine hervorragende Leistung 

1,51 – 2,50 gut eine Leistung, die erheblich über dem Durchschnitt liegt 

2,51 – 3,50 befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen genügt 

3,51 – 4,00 ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt 

ab 4,01 nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt 

Vgl. auch Unterabschnitt 8.6.  
 
Benotete Modulprüfungen und die Masterarbeit sind bestanden, wenn sie mit „ausreichend“ (4,0) benotet wurden. 
Unbenotete Modulprüfungen werden in einer zweistufigen Skala mit „bestanden“ und „nicht bestanden“ bewertet. 
Die Endnote errechnet sich aus der Durchschnittsnote für die studienbegleitenden Prüfungsleistungen und der Note 
für die Masterarbeit. Die einzelnen Prüfungsteile werden wie folgt gewichtet:  
 Die Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungsleistungen zählt 2/3 der Endnote. 
 Die Note für die Masterarbeit zählt 1/3 der Endnote. 

4.5 Gesamtnote 
«BESTANDENENGL» «gesnote»  
[Mit Auszeichnung – Sehr gut – Gut  – Befriedigend – Ausreichend] 
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5 ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION 

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 
Ein überdurchschnittlicher Abschluss berechtigt zur Promotion. 

5.2 Beruflicher Status 
entfällt 
 

6 WEITERE ANGABEN 

6.1 Weitere Angaben 
Der Masterstudiengang Kulturwissenschaft und Kulturmanagement wurde am 22. September 2009 vom Akkreditierungs-, 

Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-Institut ACQUIN e.V. Bayreuth akkreditiert. 

6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben 
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Fakultät II 
Reuteallee 46, 71634 Ludwigsburg, DEUTSCHLAND 
http://www.kulturmanagement.ph-ludwigsburg.de 
 

7 ZERTIFIZIERUNG 
Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente: 
Urkunde über die Verleihung des Grades vom «PRFDATUM»«PRFDATUM» 
Prüfungszeugnis vom «PRFDATUM»«PRFDATUM» 
Transcript of Records vom «PRFDATUM»«PRFDATUM» 
Anmerkung: Beglaubigende Stelle für diese öffentliche Urkunde ist das Akademische Prüfungsamt, Reuteallee 46, 
71634 Ludwigsburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ludwigsburg, «PRFDATUM»«PRFDATUM» _________________________________________ 
 Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
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8 ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM 
Der Text auf den Seiten 5 und 6 dieses Diploma Supplements ist von der Kultusministerkonferenz und der Hochschul-
rektorenkonferenz – vgl. Unterabschnitt 8.8 – als Beschreibung des deutschen Hochschulwesens vorgegeben und als 
Abschnitt 8 (Landesbezogene Angaben) des Diploma-Supplement-Modells des Europarates / der Europäischen Union / der 
UNESCO einzusetzen. Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über 
den Grad der Qualifikation und den Typ der Institution, die sie vergeben hat. 
 
Zusatz bezüglich der ausstellenden Hochschuleinrichtung: 
Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg ist eine den Universitäten gleichgestellte spezialisierte Institution im Sinne des nachstehenden 
Schaubildes (siehe unten, Unterabschnitt 8.1). Als einheitlich zu verwendende englischsprachige Bezeichnung für Pädagogische Hochschule ist der 
Ausdruck „University of Education“ festgelegt worden. Diese Hochschulart gibt es nur in Baden-Württemberg. Pädagogischen Hochschulen fällt die 
gesetzliche Aufgabe zu, Lehrkräfte für Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen auszubilden. Sie betreiben wissenschaftliche Forschung auf den 
Gebieten der Erziehungswissenschaft, der Pädagogischen Psychologie und der Fachdidaktiken der Unterrichtsfächer. Darüber hinaus bieten sie 
bildungswissenschaftlich ausgerichtete Studiengänge an, die auf Tätigkeitsfelder außerhalb des Schuldienstes hinführen
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8. INFORMATIONEN  ZUM HOCHSCHULSYSTEM IN 
DEUTSCHLAND 1 

8.1 Die unterschiedlichen Hochschulen und ihr institutioneller 
Status 

Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei Arten von Hoch-
schulen angeboten.2 

- Universitäten, einschließlich verschiedener spezialisierter Institutionen, 
bieten das gesamte Spektrum akademischer Disziplinen an. Traditionell 
liegt der Schwerpunkt an deutschen Universitäten besonders auf der 
Grundlagenforschung, so dass das fortgeschrittene Studium vor allem 
theoretisch ausgerichtet und forschungsorientiert ist. 

- Fachhochschulen konzentrieren ihre Studienangebote auf ingenieur-
wissenschaftliche und technische Fächer, wirtschaftswissenschaftliche 
Fächer, Sozialarbeit und Design. Der Auftrag von angewandter For-
schung und Entwicklung impliziert einen klaren praxisorientierten Ansatz 
und eine berufsbezogene Ausrichtung des Studiums, was häufig integ-
rierte und begleitete Praktika in Industrie, Unternehmen oder anderen 
einschlägigen Einrichtungen einschließt. 

- Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für künstlerische 
Tätigkeiten an, in Bildender Kunst, Schauspiel und Musik, in den Berei-
chen Regie, Produktion und Drehbuch für Theater, Film und andere Me-
dien sowie in den Bereichen Design, Architektur, Medien und Kommuni-
kation. 

Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte Institu-
tionen. Sowohl in ihrem Handeln einschließlich der Planung von Stu-
diengängen als auch in der Festsetzung und Zuerkennung von Studien-
abschlüssen unterliegen sie der Hochschulgesetzgebung. 

8.2 Studiengänge und -abschlüsse 

In allen drei Hochschultypen wurden die Studiengänge traditionell als in-
tegrierte „lange“ (einstufige) Studiengänge angeboten, die entweder zum 
Diplom oder zum Magister Artium führen oder mit einer Staatsprüfung 
abschließen. 

Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige Studiensystem 
sukzessive durch ein zweistufiges ersetzt. Seit 1998 besteht die Mög-
lichkeit, parallel zu oder anstelle von traditionellen Studiengängen ge-
stufte Studiengänge (Bachelor und Master) anzubieten. Dies soll den 
Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten und Flexibilität beim Planen und 
Verfolgen ihrer Lernziele bieten, sowie Studiengänge international kom-
patibler machen. 

Die Abschlüsse des deutschen Hochschulsystems einschließlich ihrer 
Zuordnung zu den Qualifikationsstufen sowie die damit einhergehenden 
Qualifikationsziele und Kompetenzen der Absolventen sind im 
Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse3 beschrieben.  

Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3. Tab. 1 gibt eine 
zusammenfassende Übersicht. 

8.3 Anerkennung / Akkreditierung von Studiengängen und Ab-
schlüssen 

Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sicher zu 
stellen, müssen sich sowohl die Organisation und Struktur von Studien-
gängen als auch die grundsätzlichen Anforderungen an Studienab-
schlüsse an den Prinzipien und Regelungen der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder (KMK) orientieren.4 Seit 1999 existiert ein 
bundesweites Akkreditierungssystem für Studiengänge unter der Aufsicht 
des Akkreditierungsrates, nach dem alle neu eingeführten Studiengänge 
akkreditiert werden. Akkreditierte Studiengänge sind berechtigt, das 
Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates zu führen.5 

 

Tab. 1: Institutionen, Studiengänge und Abschlüsse im Deutschen Hochschulsystem 

Integrierte/lange (einstufige) Studiengänge
Promotion 

Besondere 
Zulassungsregelungen 

 

 

Promotion 

(Dr.) 

 

 

(Dissertation / 
evtl. 

einschließlich 
strukturiertes 
Promotions-

studium) 

Diplom (FH) Grad [4 Jahre]

Diplom & M. A. Grad, Zertifikate, zertifizierte Prüfungen [4,5 Jahre] 

 

 
Promotion 

(Dr.) 

UNIVERSITÄTEN  
und diesen  

gleichgestellte 

SPEZIALISIERTE 
INSTITUTIONEN 

(Theologische und 
Pädagogische 
Hochschulen) 

 

[Promotion] 

 

 

FACHHOCHSCHULEN 

(FH) 

 

KUNST- UND MUSIK-
HOCHSCHULEN 

 

[Promotion teilweise 
möglich] 

Diplom & Magister Artium (M. A.) Grad [4-5 Jahre] 

Staatsprüfung [3-6,5 Jahre]

Master (M. A./M. Sc./M. Eng./LL. M./M. Ed.)

[1-2 Jahre] Bachelor (B. A./B .Sc./B. Eng./LL. B./B. Ed.) 

[3-4 Jahre] 

Master (M. A./M. Sc./M. Eng./LL. M.) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B. A./B. Sc./B. Eng./LL. B) 

[3-4 Jahre] 

Master (M. A./M. F. A./M. Mus./M. Ed.)

[1-2 Jahre] Bachelor (B. A./B. F. A./B. Mus./B. Ed.) 

[3-4 Jahre] 

Besondere 
Zulassungsregelungen 

Besondere 
Zulassungsregelungen 

Besondere 
Zulassungsregelungen 

Studiengänge und  

Abschlüsse  

Erster Abschluss 

Zweiter Abschluss

Besondere 
Zulassungsregelungen
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8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge 

Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschultypen 
angeboten werden. Bachelor- und Masterstudiengänge können 
nacheinander, an unterschiedlichen Hochschulen, an unterschiedlichen 
Hochschultypen und mit Phasen der Erwerbstätigkeit zwischen der ersten 
und der zweiten Qualifikationsstufe studiert werden. Bei der Planung 
werden Module und das Europäische System zur Akkumulation und 
Transfer von Kreditpunkten (ECTS) verwendet, wobei einem Semester 
30 Kreditpunkte entsprechen. 

8.4.1 Bachelor 

In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, 
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. 
Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren vergeben.  

Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Bachelor abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden.6  

Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen mit den 
Graden Bachelor of Arts (B. A.), Bachelor of Science (B. Sc.), Bachelor of 
Engineering (B. Eng.), Bachelor of Laws (LL. B.), Bachelor of Fine Arts 
(B. F .A.) oder Bachelor of Music (B. Mus.) oder Bachelor of Education 
(B. Ed.) ab. 

8.4.2 Master 

Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 Jahren. 
Masterstudiengänge können nach den Profiltypen „anwendungs-
orientiert“ und „forschungsorientiert“ differenziert werden. Die 
Hochschulen legen das Profil fest.  

Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. Stu-
diengänge, die mit dem Master abgeschlossen werden, müssen gemäß 
dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von Stu-
diengängen in Deutschland akkreditiert werden.7 

Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen mit den 
Graden Master of Arts (M. A.), Master of Science (M. Sc.), Master of Eng-
ineering (M. Eng.), Master of Laws (LL. M.), Master of Fine Arts (M. F. A.) 
oder Master of Music (M. Mus.) oder Master of Education (M. Ed.) ab. 
Weiterbildende Masterstudiengänge können andere Bezeichnungen 
erhalten (z. B. MBA). 

8.4.3 Integrierte "lange" einstufige Studiengänge:  
Diplom, Magister Artium, Staatsprüfung 

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinär 
(Diplomabschlüsse und die meisten Staatsprüfungen) oder besteht aus 
einer Kombination von entweder zwei Hauptfächern oder einem Haupt- 
und zwei Nebenfächern (Magister Artium). Das Vorstudium (1,5 bis 2 
Jahre) dient der breiten Orientierung und dem Grundlagenerwerb im 
jeweiligen Fach. Eine Zwischenprüfung (bzw. Vordiplom) ist 
Voraussetzung für die Zulassung zum Hauptstudium, d. h. zum 
fortgeschrittenen Studium und der Spezialisierung. Voraussetzung für 
den Abschluss sind die Vorlage einer schriftlichen Abschlussarbeit (Dauer 
bis zu 6 Monaten) und umfangreiche schriftliche und mündliche 
Abschlussprüfungen. Ähnliche Regelungen gelten für die Staatsprüfung. 
Die erworbene Qualifikation entspricht dem Master. 

- Die Regelstudienzeit an Universitäten beträgt bei integrierten Studien-
gängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 3 bis 6,5 Jahre 
(Staatsprüfung). Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur- und wirt-
schaftswissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen. In den Geistes-
wissenschaften ist der entsprechende Abschluss in der Regel der 
Magister Artium (M. A.). In den Sozialwissenschaften variiert die Praxis je 
nach Tradition der jeweiligen Hochschule. Juristische, medizinische und 
pharmazeutische Studiengänge schließen mit der Staatsprüfung ab. Dies 
gilt in einigen Ländern auch für Lehramtsstudiengänge  

Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und Staatsprüfung) sind 
akademisch gleichwertig. Sie bilden die formale Voraussetzung zur 
Promotion. Weitere Zulassungsvoraussetzungen können von der Hoch-
schule festgelegt werden, s. Abschnitt 8.5. 

- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab. Fach-
hochschulen haben kein Promotionsrecht; qualifizierte Absolventen kön-
nen sich für die Zulassung zur Promotion an promotionsberechtigten 
Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 8.5. 

- Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen ist in seiner Organisation 
und Struktur abhängig vom jeweiligen Fachgebiet und der individuellen 
Zielsetzung. Neben dem Diplom- bzw. Magisterabschluss gibt es bei 
integrierten Studiengängen Zertifikate und zertifizierte Abschlussprüfun-
gen für spezielle Bereiche und berufliche Zwecke. 

8.5 Promotion 

Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige Kunst- und 
Musikhochschulen sind promotionsberechtigt. Formale Voraussetzung 
für die Zulassung zur Promotion ist ein qualifizierter Masterabschluss 
(Fachhochschulen und Universitäten), ein Magisterabschluss, ein Diplom, 
eine Staatsprüfung oder ein äquivalenter ausländischer Abschluss. 
Besonders qualifizierte Inhaber eines Bachelorgrades oder eines Diplom 
(FH) können ohne einen weiteren Studienabschluss im Wege eines 
Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen werden. Die 
Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen regeln sowohl 
die Zulassung zur Promotion als auch die Art der Eignungsprüfung. 
Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass das Promo-
tionsprojekt von einem Hochschullehrer als Betreuer angenommen wird. 

8.6 Benotungsskala 

Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit 
zahlenmäßigen Entsprechungen; es können auch Zwischennoten verge-
ben werden): „Sehr gut“ (1), „Gut“ (2), „Befriedigend“ (3), 
„Ausreichend“ (4), „Nicht ausreichend“ (5). Zum Bestehen ist mindestens 
die Note „Ausreichend“ (4) notwendig. Die Bezeichnung für die Noten 
kann in Einzelfällen und für den Doktorgrad abweichen. 

Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil eine ECTS-Beno-
tungsskala. 

8.7 Hochschulzugang 

Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren 
ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen. Die Fachgebundene 
Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu bestimmten Fächern. Das 
Studium an Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife mög-
lich, die in der Regel nach 12 Schuljahren erworben wird. Der Zugang zu 
Kunst- und Musikhochschulen kann auf der Grundlage von anderen bzw. 
zusätzlichen Voraussetzungen zum Nachweis einer besonderen Eignung 
erfolgen. 

Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche spezifische 
Zulassungsverfahren durchführen.  

8.8 Informationsquellen in der Bundesrepublik 

- Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland); 
Graurheindorfer Str.157, D-53117 Bonn; Tel.:+49(0)228/501-0; Fax: 
+49(0)228/501-777 

- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) als deutsche 
NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 

- “Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst” als deutscher 
Partner im EURYDICE-Netz, für Informationen zum Bildungswesen in 
Deutschland (http://www.kmk.org/dokumentation/deutsche-eurydice-
steele-der-laender.html) 

- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, D-53175 Bonn; Fax: 
+49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: 
sekr@hrk.de 

- “Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz, enthält 
umfassende Informationen zu Hochschulen, Studiengängen etc. 
(www.hochschulkompass.de) 

_____________________________________________ 

1 Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma 
Supplement betreffen. Informationsstand 01.07.2010. 

2 Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen 
Bundesländern. Sie bieten Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit 
privaten Unternehmen an. Studierende erhalten einen offiziellen 
Abschluss und machen eine Ausbildung im Betrieb. Manche 
Berufsakademien bieten Bachelorstudiengänge an, deren Abschlüsse 
einem Bachelorgrad einer Hochschule gleichgestellt werden können, 
wenn sie von einer deutschen Akkreditierungsagentur akkreditiert sind. 

3 Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 21.04.2005). 

4 Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von 
Bachelor- und Masterstudiengängen (Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 10.10.2003 i. d. F. vom 04.02.2010). 

5 „Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ‚Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland’“, in Kraft getreten am 26.02.05, GV. 
NRW. 2005, Nr. 5, S. 45, in Verbindung mit der Vereinbarung der 
Länder zur Stiftung „Stiftung: Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16.12.2004). 

6 Siehe Fußnote Nr. 5.  
7 Siehe Fußnote Nr. 5. 
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